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1 Zusammenfassung 

Für den Geltungsbereich an der Ecke Warburgstraße / Alsterterrasse / Neue Rabenstraße in 20354 

Hamburg ist die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Rotherbaum 37 vorgesehen. In 

dem Plangebiet soll ein Quartier mit gewerblichen Nutzungen inklusive Tiefgarage entstehen. 

 

Zur Bewertung der einwirkenden Schallimmissionen wurde eine schalltechnische Untersuchung 

durchgeführt, die zu den nachfolgenden Ergebnissen geführt hat. 

 

Verkehrslärm innerhalb des Plangebiets 

Beurteilungspegel nach 16. BImSchV: 

 

Beurteilungszeitraum Maximaler Beurteilungspegel LrA Immissionsgrenzwert (MK) 

Tag 06 h - 22 h 64 dB(A) 64 dB(A) 

Nacht 22 h - 06 h 58 dB(A) 54 dB(A) 

 

Beurteilung: 

+ Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Kerngebiete (MK) von 64 dB(A) am Tag und 

54 dB(A) in der Nacht werden zum Großteil eingehalten. Überschreitungen treten nur nachts an 

den lärmzugewandten Gebäudefassaden von Haus 1 und 2 auf. 

 

Verkehrslärm außerhalb des Plangebiets 

Erhöhung der Beurteilungspegel nach 16. BImSchV:  

 

ΔLr,Tag/Nacht = 1,2 / 0,9 dB(A) 

 

Beurteilung: 

+ Die Grenzwerte von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht werden an keinem der reprä-

sentativ untersuchten Immissionsorte erstmalig erreicht oder überschritten. Darüber hinaus 

werden die Beurteilungspegel durch die Erhöhung des Verkehrsaufkommens um weniger als 

3 dB(A) erhöht. Daher ergibt sich keine wesentliche Änderung im Sinne der 16. BImSchV. 

 

Maßgeblicher Außenlärmpegel 

Maßgeblicher Außenlärmpegel nach DIN 4109-2: 

 

Maßgeblicher Außenlärmpegel LrA 

bis zu 70 dB(A) 

 

Beurteilung: 

+ Für schutzbedürftige Räume im Sinne der DIN 4109-1 sind unter Berücksichtigung der maß-

geblichen Außenlärmpegel bauliche Vorkehrungen zur Lärmminderung zu treffen. Durch ge-

eignete Außenbauteile (Außenwände, Fenster und Türen, Rollladenkästen, Lüfter und sonstige 

Einrichtungen) ist sicherzustellen, dass das jeweils erforderliche resultierende Schalldämm-
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Maß des Außenbauteils eingehalten wird. Die entsprechenden Nachweise sind im Zuge des Bau-

genehmigungsverfahrens zu erbringen. 

 

Gewerbelärm ausgehend vom Plangebiet 

Das Plangebiet grenzt im Norden und Osten an ein im Baustufenplan Harvestehude-Rotherbaum [3] 

festgesetztes Wohngebiet, dessen Schutzwürdigkeit aufgrund der zulässigen und vorhandenen Nut-

zungen als Allgemeines Wohngebiet beurteilt wird. Südlich vom Plangebiet befinden sich Bürogebäude, 

die sich entsprechend der vorliegenden Bebauungspläne [4][5] in einem Kerngebiet (MK) befinden. 

 

Beurteilungspegel nach TA Lärm: 

 

Nachbargebäude 

Beurteilungszeitraum Maximaler Beurteilungspegel LrA Immissionsrichtwert (WA) 

Tag 06 h - 22 h 48 dB(A) ≤ 55 dB(A) 

Nacht 22 h - 06 h 33 dB(A) ≤ 40 dB(A) 

 

Beurteilungszeitraum Maximaler Beurteilungspegel LrA Immissionsrichtwert (MK) 

Tag 06 h - 22 h 53 dB(A) ≤ 60 dB(A) 

Nacht 22 h - 06 h 44 dB(A) ≤ 45 dB(A) 

 

Geplante Bebauung: 

Beurteilungszeitraum Maximaler Beurteilungspegel LrA Immissionsrichtwert (MK) 

Tag 06 h - 22 h 58 dB(A) ≤ 60 dB(A) 

Nacht 22 h - 06 h 44 dB(A) ≤ 45 dB(A) 

 

Beurteilung: 

+ Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm werden im Tag- und Nachtzeitraum durchweg eingehal-

ten. Ebenso werden die zulässigen Spitzenpegel an den repräsentativ untersuchten Immission-

sorten eingehalten. 

 

Hinweis: Bei den durchgeführten Berechnungen zum Gewerbelärm handelt es sich um eine Prüfung 

der grundsätzlichen Verträglichkeit der geplanten Nutzung und die Klärung der Fragestellung, ob im-

missionsschutzrechtliche Konflikte in der Nachbarschaft zu erwarten sind. Sollten sich im weiteren 

Planungsverlauf schalltechnisch relevante Abweichungen zu den unter Kapitel 6.3 genannten Ein-

gangsdaten ergeben, sind die Schallimmissionen ggf. erneut zu überprüfen.  
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2 Allgemeine Angaben 

2.1 Objektbeschreibung 

Für den Geltungsbereich an der Ecke Warburgstraße / Alsterterrasse / Neue Rabenstraße in 20354 

Hamburg ist die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Rotherbaum 37 vorgesehen. Das 

Architekturbüro David Chipperfield Architects Gesellschaft von Architekten mbH plant dort im Auftrag 

der HANSAINVEST Real Assets GmbH den Neubau eines Quartiers mit vorrangig gewerblichen Nutzun-

gen sowie einem Gebäude mit Wohnnutzung inklusive Tiefgaragen. Die geplante Bebauung soll als 

Kerngebiet (MK) festgesetzt werden. 

 

Das ca. 1,5 ha große Areal liegt nordöstlich des Hamburger Bahnhofes „Dammtor“ und westlich der 

Außenalster. Das zu untersuchende Plangebiet des Quartiers Neue Rabenstraße grenzt im Norden und 

Osten an ein Allgemeines Wohngebiet (WA) [3] und im Süden an ein Kerngebiet (MK) [4],[5] an. 

 

 
Abbildung 2-1: Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Rotherbaum 37 (Stand: 26.04.2024) [2] 
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2.2 Aufgabenstellung 

Die HANSAINVEST Real Assets GmbH hat KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH mit der Durchführung der 

schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan beauftragt. Die vorliegende schalltechnische 

Untersuchung beinhaltet folgende Aufgabenstellungen: 

 

+ Ermittlung der Beurteilungspegel durch Verkehrslärm an den Gebäudefassaden der geplanten 

Bebauung, Beurteilung nach DIN 18005-1 bzw. 16. BImSchV 

+ Ermittlung der Beurteilungspegel durch Verkehrslärm an den Gebäudefassaden der Nachbar-

bebauung vor und nach Umsetzung des Bauvorhabens, Prüfung von wesentlichen Änderungen 

gemäß 16. BImSchV 

+ Ermittlung der Beurteilungspegel durch Gewerbelärm ausgehend von der geplanten Bebauung 

an den Gebäudefassaden außerhalb und innerhalb des Plangebiets, Beurteilung nach TA Lärm 

+ Ermittlung der maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109 an den Gebäudefassaden der ge-

planten Bebauung 

+ Untersuchung und Beurteilung von aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen; Vorschläge 

für textliche Festsetzungen zum Schallschutz im Bebauungsplan 
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3 Untersuchungsgrundlagen 

Arbeitsgrundlagen 

[1] Vorhaben- und Erschließungsplan zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Rotherbaum 37; 

David Chipperfield Architects Gesellschaft von Architekten mbH; Stand 31.05.2024 

[2] Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Rotherbaum 37; Freie und Hansestadt Ham-

burg; Stand 26.04.2024 

[3] Baustufenplan der Freien und Hansestadt Hamburg Harvestehude-Rotherbaum; Feststel-

lungsdatum 06.09.1955 

[4] Bebauungsplan Rotherbaum 26; Feststellungsdatum 27.02.1990 

[5] Bebauungsplan Rotherbaum 35; Feststellungsdatum 09.12.2013 

[6] Abschätzung der Verkehrsmengen für die Lärmuntersuchung „Neue Rabenstraße“, ARGUS 

Stadt und Verkehr – Partnerschaft mbB; Stand 10.07.2024 

[7] Zugdaten Prognose 2030 für die Strecken 1240 und 6100; Deutsche Bahn; Stand März 2022 

[8] TGA-Schallemissionsangaben; Haus 3 – Dachgeschoss; Ingenieurbüro Liebert Versorgungs-

technik GmbH & Co. KG, per Mail übersendet am 18.04.2023 

[9] TGA-Schallemissionsangaben; Übergreifend – Grundriss Dachaufsicht – Heizung/Kälte; Inge-

nieurbüro Liebert Versorgungstechnik GmbH & Co. KG, Stand 01.02.2023 

[10] TGA-Schallemissionsangaben; Übergreifend – Grundriss 7. Obergeschoss – Lüftung; Ingeni-

eurbüro Liebert Versorgungstechnik GmbH & Co. KG, Stand 01.02.2023 

[11] Geo- und Verkehrsportal; Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung der Hansestadt 

Hamburg; zuletzt online abgerufen am 11.07.2024 

[12] Digitales Geländemodell DGM1; Stand 2021; Online-Download im Januar 2022 

[13] Digitales 3D Stadtmodell LoD1; Stand 2021; Online-Download im Januar 2022 

[14] E-Mails vom 21.04.2023, 24.04.2023 und 27.04.2023 mit dem Betreff „AW: DAM_BX_TÖB Ergeb-

nisse | Timeline Zuarbeit Abwägung und Gutachten“ von Ingenieurbüro Liebert Versorgungs-

technik GmbH & Co. KG an KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH 

[15] E-Mails vom 28.03.2024 bis 10.07.2024 mit dem Betreff „DAM: Haus 6 Boardinghaus“ zwischen 

Evers & Partner Stadtplaner PartGmbB, David Chipperfield Architects Gesellschaft von Archi-

tekten mbH und KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH 

 

Literatur und Normen 

[16] Hamburger Leitfaden Lärm in der Bauleitplanung; 1. Auflage 2010; herausgegeben von der Be-

hörde für Stadtentwicklung und Umwelt der Freien und Hansestadt Hamburg 

[17] BImSchG – Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-

gen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundesimmissionsschutzgesetz) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013, zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 3 

des Gesetzes vom 19.10.2022 (BGBl. I S. 1792) 

[18] 16. BImSchV – 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-

kehrslärmschutzverordnung) vom 12.06.1990, geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 

04.11.2020 (BGBl I S. 2334) 

[19] DIN 18005-1:2002-07 – Schallschutz im Städtebau – Grundlagen und Hinweise für die Planung 

[20] Beiblatt 1 zu DIN 18005-1:1987-05 – Schallschutz im Städtebau – Berechnungsverfahren: 

Schalltechnische Orientierungswerte für städtebauliche Planung 
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[21] TA Lärm – Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz 

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm); 26. August 1998, zuletzt geändert durch Be-

kanntmachung des BMUB vom 01. Juni 2017, in Kraft getreten am 09. Juni 2017; herausgegeben 

vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

[22] RLS-19 – Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen; Ausgabe 2019; herausgegeben von der 

Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen (FGSV) 

[23] DIN 4109-1:2018-01 – Schallschutz im Hochbau – Mindestanforderungen 

[24] DIN 4109-2:2018-01: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen 

[25] DIN ISO 9613-2:1999-10 – Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien – Allgemeines 

Berechnungsverfahren 

[26] VDI 3770:2012-09 – Emissionskennwerte von Schallquellen, Sport- und Freizeitanlagen 

[27] Parkplatzlärmstudie – Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplätzen, 

Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen; Bayerisches Lan-

desamt für Umweltschutz; 6. überarbeitete Auflage, 2007 

[28] Technischer Bericht: LKW-Studie:  Untersuchung von Geräuschemissionen durch logistische 

Vorgänge von Lastkraftwagen; 2024; Umwelt und Geologie, Lärmschutz in Hessen, Heft 3; her-

ausgegeben vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie  

[29] Schallpegelanalyse von Be- und Entladevorgängen mit Palettenhubwagen und beladener Pa-

lette bei LKW in Logistikzentren; vorgestellt auf der DAGA 2017 in Kiel von B.Sc. Martin Heroldt 

 

Sonstiges 

[30] Software zur Schallimmissionsprognose: SoundPLAN, Version 8.2, SoundPLAN GmbH 

[F:\21\Bauphysik\2715\td\00_sm\splan\] 
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5 Vorgehensweise 

5.1 Grundlagen 

Schalltechnische Untersuchungen im Zusammenhang mit der städtebaulichen Planung oder zur Im-

missionsprognose bei geplanten Infrastrukturmaßnahmen und Anlagen erfolgen im Allgemeinen auf 

der Grundlage von Schallausbreitungsberechnungen. 

 

Die Berechnungen zum Straßenverkehr werden nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 

RLS-19 [22] durchgeführt, die Berechnungen des Schienenverkehrs erfolgt nach Schall 03 (Anlage 2 

zur 16. BImSchV [18]). Anlagenlärm wird unter Zugrundlegung der DIN ISO 9613-2 [25] berechnet. 

5.2 3D Modell 

Die Berechnungen zur Schallimmissionsprognose werden mit der Software SoundPLAN, Version 8.2 

(SoundPLAN GmbH, Backnang) [30] durchgeführt. Dafür werden aktuelle 3D-Gebäudemodelle [13] und 

Digitale Geländemodelle [11] der Stadt Hamburg herangezogen. Es wird die tatsächlich in der Umge-

bung vorhandene Bebauung modelliert. 

 

Für die Berechnung wurde ein dreidimensionales Berechnungsmodell erstellt: 

 

 
Abbildung 5-1: Visualisierung des geplanten Quartiers Neue Rabenstraße (Auszug aus SoundPLAN, Version 8.2) [30] 
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Tiefgaragenzufahrt Alsterterrasse: 

+ Tag:  38,8 Bewegungen pro Stunde 

+ Nacht:  20 Bewegungen in der lautesten Nachtstunde (LNS) zwischen 5 und 6 Uhr 

 

Tiefgaragenzufahrt Warburgstraße: 

+ Tag:  3,5 Bewegungen pro Stunde 

+ Nacht:  1 Bewegung in der lautesten Nachtstunde (LNS) zwischen 5 und 6 Uhr 

 

Da sich die Tiefgaragen unmittelbar an öffentlichen Straßen befinden, sind die Geräuschemissionen 

aus der Schallabstrahlung über die Tiefgaragenöffnungen schalltechnisch maßgebend. Aus den Fahr-

bewegungen zwischen den öffentlichen Straßen und den Tiefgaragenöffnungen ist aufgrund der gerin-

gen Entfernung kein maßgeblicher Einfluss zu erwarten. 

 

Schallabstrahlung über die Tiefgaragenöffnung 

Die schalltechnisch relevanten Geräuschemissionen der Schallabstrahlung über die Tiefgaragenöff-

nung können gemäß der Parkplatzlärmstudie [27] aus folgender Beziehung ermittelt werden. Die Be-

ziehung wurde auf Grundlage von messtechnischen Untersuchungen aufgestellt und berücksichtigt zu-

sätzlich Geräusche die bspw. beim Warten an der Schranke entstehen.  

 

𝐿𝑊′′ =  50 𝑑𝐵(𝐴) + 10 𝑙𝑔(𝐵 ∙ 𝑁) 

mit: 
LW“:  flächenbezogener Schallleistungspegel 
B:  Bezugsgröße  
N:  Bewegungshäufigkeit 

 

Es ergibt sich folgender flächenbezogener Schallleistungspegel je Tiefgaragenzufahrt: 

 

Tiefgaragenzufahrt Alsterterrasse: 

+ Tag:  38,8  Bewegungen pro Stunde     LW‘,1h = 65,9 dB(A) 

+ Nacht:  20  Bewegungen in der LNS  LW‘,1h = 63,0 dB(A) 

 

Tiefgaragenzufahrt Warburgstraße: 

+ Tag:  3,5  Bewegungen pro Stunde     LW‘,1h = 55,4 dB(A) 

+ Nacht:  1  Bewegung in der LNS   LW‘,1h = 50,0 dB(A) 

 

Es wird angenommen, dass die Innenwände der Tiefgaragenzufahrt Alsterterrasse mit schallabsorbie-

renden Materialien (z.B.: Holzwolle-Mehrschichtplatten) ausgeführt werden. Dadurch kann die 

Schallabstrahlung gemäß Parkplatzlärmstudie [27] um 2 dB(A) gemindert werden. Diese Minderung 

wird zusätzlich zu den oben genannten flächenbezogenen Schallleistungspegeln im Ausbreitungsmo-

dell berücksichtigt. 

 

Der Schallleistungspegel wird als vertikale Flächenschallquelle auf die gesamte Tiefgaragenöffnung 

pro m² angesetzt. Für die Richtcharakteristik wird gemäß Parkplatzlärmstudie ein Richtwirkungsmaß 

dL(90°) = -8 dB(A) berücksichtigt. 
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Für einzelne Geräuschspitzen aus dem den Zu- und Abfahrtverkehr wird ein Spitzenpegel mit einem 

Wert von 𝐿𝑊𝐴,𝑚𝑎𝑥 = 88 𝑑𝐵(𝐴) angesetzt. 

 

Überfahren der Regenrinne, Öffnen und Schließen eines Garagenrolltores 

Die Abdeckung der Regenrinne ist lärmarm auszubilden (z.B. mit verschraubten Gusseisenplatten) und 

das Garagentor dem Stand der Lärmminderungstechnik entsprechend auszuführen. Somit sind sie 

akustisch nicht auffällig und können gemäß Parkplatzlärmstudie [27] unberücksichtigt bleiben. 

6.3.2 Anlieferung 

Die Anlieferungen mit Lkw erfolgen im Bereich der Alsterterrasse auf der vorgesehenen Fläche bei 

Haus 2. 

 

Zusätzlich finden Anlieferungen mit Kleintransportern über die Tiefgarage statt. In der Schallabstrah-

lung der Tiefgaragenöffnung gemäß Kapitel 6.3.1 sind die Fahrbewegungen der Kleintransporter be-

reits berücksichtigt. Da die Verladetätigkeit im Untergeschoss stattfinden, können die dadurch entste-

henden Geräuschemissionen vernachlässigt werden. 

 

Es wird davon ausgegangen, dass die Anlieferungen mit Lkw an Werktagen tagsüber und somit zwi-

schen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr stattfinden. Die maßgeblichen Geräuschemissionen werden dabei in drei 

schalltechnisch relevante Vorgänge unterschieden: 

 

+ Fahrbewegungen 

+ Verladetätigkeiten 

+ Verladeweg zwischen Verladezone und Anlieferungseingang 

 

Fahrbewegungen 

Bei Fahrbewegungen auf der öffentlichen Straße findet eine Durchmischung mit dem öffentlichen Ver-

kehr statt. Die daraus resultierenden Emissionen bleiben im Sinne der TA Lärm unberücksichtigt.  

  

Verladetätigkeiten 

Für die Anlieferzone werden täglich folgende Anlieferungen angenommen: 

 

+ 2 Lkw mit jeweils ≤ 10 Entladevorgängen 

 

Lärmarme Verladetätigkeiten, wie das Tragen von Waren oder die Verladung mittels Sackkarre, sind 

schalltechnisch nicht relevant und werden daher nicht berücksichtigt. 

 

Der technische Bericht „Lärmschutz in Hessen, Heft 3“ von 2024 [28] gibt für Verladetätigkeiten mit 

Rollcontainern über die fahrzeugeigene Ladebordwand einen zeitbezogenen mittleren Schallleistungs-

pegel von LWA,1h = 74,5 dB(A) an. Gemäß weiteren Untersuchungen [29] kann der zeitbezogene mittlere 

Schallleistungspegel von Verladegeräuschen mit Palettenhubwagen mit LWA,1h = 82,2 dB(A) berücksich-

tigt werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Verladetätigkeiten gleichermaßen mit Palettenhub-

wagen und Rollcontainern stattfinden. 
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Gemäß des technischen Berichts „Lärmschutz in Hessen, Heft 3“ [28] errechnet sich der Schalleis-

tungspegel für die Ladevorgänge wie folgt: 

𝐿𝑊𝐴,𝑟 =  𝐿𝑊𝐴,1ℎ + 10 𝑙𝑔(𝑛) − 10 lg (
𝑇𝑟

1ℎ
)  𝑖𝑛 𝑑𝐵(𝐴) 

mit: 
LWA,r :  Schallleistungspegel in dB(A) 
LWA,1h:  zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für 1 Ereignis pro Stunde in dB(A) 
n:  Anzahl der Ereignisse 
Tr:  Beurteilungszeit in Stunden 

 

Für die Beurteilungszeit von 16 Stunden ergeben sich folgende Schallleistungspegel für die Verladetä-

tigkeiten: 

 

+ Tag:  10 Verladetätigkeiten mit Palettenhubwagen    LWA,r = 80,2 dB(A) 

+ Tag:  10 Verladetätigkeiten mit Rollcontainern     LWA,r = 72,5 dB(A) 

 

Für einzelne Geräuschspitzen während der Verladetätigkeiten wird ein Spitzenpegel mit einem Wert 

von 𝐿𝑊𝐴,𝑚𝑎𝑥 = 108 𝑑𝐵(𝐴) angesetzt. 

 

Verladeweg zwischen Verladezone und Anlieferungseingang 

Für die Anlieferungen werden zusätzlich die Fahrten der Palettenhubwagen bzw. Rollcontainern zwi-

schen Lieferfahrzeug und Eingang berücksichtigt. Dabei werden die Fahrten jeweilig beladen und un-

beladen berücksichtigt. Die dabei hervorgerufenen Schallemissionen werden im Sinne einer oberen 

Abschätzung in Anlehnung an die Emissionsansätze für Palettenhubwagen gemäß des technischen Be-

richts „Lärmschutz in Hessen, Heft 3“ von 2024 [28] über folgende Beziehung berücksichtigt: 

 

𝐿𝑊𝐴𝑇′,𝑟 =  𝐿𝑊𝐴𝑇 − 37 + 10 𝑙𝑔(𝑀) − 10 lg (
𝑇𝑟

1ℎ
)  𝑖𝑛 𝑑𝐵(𝐴) 

mit: 
LWAT‘,r:  längenbezogener Schallleistungspegel inkl. Impulszuschlag in dB(A) 
LWAT:  Schallleistungspegel eines Palettenhubwagens inkl. Impulszuschlag in dB(A) 
M:  Anzahl der Ereignisse  
Tr:  Beurteilungszeit in Stunden 

 

Der Schallleistungspegel mit einem Palettenhubwagen auf Pflasteroberflächen beträgt unbeladen 

LWAT = 95 dB(A) und beladen LWAT = 89 dB(A). Für die Beurteilungszeit von 16 Stunden ergeben sich fol-

gende längenbezogene Schallleistungspegel für den jeweiligen Fahrweg: 

 

+ Tag:  20 Fahrten in 16 Stunden (beladen)     LWA‘,r = 53,0 dB(A) 

+ Tag:  20 Fahrten in 16 Stunden (unbeladen)     LWA‘,r = 59,0 dB(A) 

 

Für einzelne Geräuschspitzen durch Palettenhubwagen bzw. Rollcontainer auf dem Verladeweg wird 

ein Spitzenpegel mit einem Wert von 𝐿𝑊𝐴,𝑚𝑎𝑥 = 102 𝑑𝐵(𝐴) angesetzt. 
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𝐿𝑊𝐴,1ℎ =  𝐿𝑊Aeq + 10 ∗ lg(𝑛) + 10 ∗ lg (
𝑘

100%
) + 𝐾 𝑖𝑛 𝑑𝐵(𝐴) 

mit: 
LWA,1h:  Schallleistungspegel je Stunde der Nutzungszeit 
n: Anzahl der Sitzplätze  
k:   prozentualer Anteil sich äußernder Personen auf der betrachteten Grundfläche 
K:  Korrekturfaktor für Impuls- und Informationshaltigkeit 

Gemäß VDI 3770 wird als Kommunikationsgeräusch ein Schallleistungspegel von 65 dB(A) für normale 

Sprechweise pro Person angesetzt. Im Rahmen der Untersuchung wird im Sinne der oberen Abschät-

zung für die gesamte Nutzungszeit eine Auslastung zu 100 % angenommen, bei der 50 % der Personen 

gleichzeitig sprechen. 

 

Der Korrekturfaktor für die Impuls- und Informationshaltigkeit kann gemäß VDI 3770 für Freisitzflä-

chen wie folgt ermittelt werden:  

 
𝐾𝐼 =  9,5 𝑑𝐵 − 4,5lg(𝑛)  𝑖𝑛 𝑑𝐵(𝐴) 

mit: 
KI:  Korrekturfaktor für Impuls- und Informationshaltigkeit 
n: Anzahl der zur Immission wesentlich beitragenden Personen 

 

Es ergeben sich folgende Schallleistungspegel für die Außensitzbereiche: 

 

+ Nördlich von Haus 1 (Innenhof):  36 Sitzplätze  LWA,1h = 81,4 dB(A) 

+ Östlich von Haus 3 (Warburgstraße):  72 Sitzplätze     LWA,1h = 83,1 dB(A) 

+ Westlich von Haus 3 (Innenhof):  40 Sitzplätze     LWA,1h = 81,7 dB(A) 
 

Der Schallleistungspegel wird als Flächenschallquelle auf den Außensitzbereich in einer Höhe von 

1,2 m angesetzt. 

 

Als kurzzeitige Geräuschspitze wird ein Spitzenpegel von 𝐿𝑊𝐴,𝑚𝑎𝑥 = 86 𝑑𝐵(𝐴) (normales Rufen) be-

rücksichtigt.  
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Die Grenzwerte von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht, die zur Beurteilung einer potenziellen 

Gesundheitsgefährdung bei einem dauerhaften Wohnaufenthalt herangezogen werden, sind an allen 

repräsentativ untersuchten Immissionsorten unterschritten.  
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7.1.2 Außerhalb des Plangebiets 

Die Verkehrslärmschutzverordnung 16. BImSchV gilt ausschließlich für die Immissionen eines 

Verkehrsweges, der neu gebaut oder wesentlich geändert wird. Um dennoch eine Aussage zur Beur-

teilung der Pegeländerung durch das Planvorhaben treffen zu können, wird die 16. BImSchV als Beur-

teilungsgrundlage nachfolgend in Anlehnung herangezogen. Da die 16. BImSchV für diesen Fall formal 

nicht anzuwenden ist, entsteht bei auftretenden Überschreitungen kein Rechtsanspruch auf schall-

schutztechnische Maßnahmen. 

 

Es werden die Immissionen des Prognose-Nullfalls mit der aktuell vorhandenen Bebauung und des 

Prognose-Planfalls mit der geplanten Bebauung ermittelt und anschließend verglichen. Hierdurch ist 

eine konkrete Aussage möglich, wie hoch die zu erwartende Erhöhung der Schallimmissionen aus Ver-

kehrslärm an den Nachbargebäuden infolge des Neubaus ist. 

 

Prognose-Nullfall  

Bei der Betrachtung des Prognose-Nullfalls wird die aktuell vorhandene Bebauung im Geltungsbereich 

des Bebauungsplans sowie das prognostizierte Verkehrsaufkommen im Prognose-Nullfall berücksich-

tigt. Die Lage der maßgeblichen Immissionsorte an der Nachbarbebauung sind in Anlage A.1 darge-

stellt und die Ergebnisse tabellarisch in Anlage A.3 in der Spalte „Lr, Nullfall“ aufgeführt. 

 

Prognose-Planfall  

Bei der Betrachtung des Prognose-Planfalls wird die künftige Bebauung im Geltungsbereich des Be-

bauungsplans sowie das prognostizierte Verkehrsaufkommen im Prognose-Planfall (inkl. Zusatzver-

kehrs durch das Bauvorhaben) berücksichtigt. Die Lage der maßgeblichen Immissionsorte an der 

Nachbarbebauung sind in Anlage A.1 dargestellt und die Ergebnisse tabellarisch in Anlage A.3 in der 

Spalte „Lr, Planfall“ aufgeführt. 

 

Beurteilung 

Im Prognose-Planfall ergeben sich infolge des Gesamtverkehrs Beurteilungspegel von bis zu 

Lr,Tag/Nacht = 63 / 54 dB(A), an den Fassaden der Nachbarbebauung. Im Vergleich von Planfall zu Nullfall 

ergeben sich maximale Erhöhungen der Beurteilungspegel von bis zu ΔLr,Tag/Nacht = 1,2 / 0,9 dB(A). 

 

Die Grenzwerte von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht werden an keinem der repräsentativ 

untersuchten Immissionsorten erstmalig erreicht oder überschritten. Darüber hinaus werden die Be-

urteilungspegel durch die Erhöhung des Verkehrsaufkommens um weniger als 3 dB(A) erhöht.  

 

Durch die künftige Bebauung und den Zusatzverkehr durch das Bauvorhaben ergibt sich keine wesent-

liche Änderung im Sinne der 16. BImSchV.  
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8 Vorschläge zu Begründungen und textlichen Festsetzungen 

im Bebauungsplan 

Nachfolgend werden die Untersuchungsergebnisse aus Kapitel 7 zusammengefasst und – sofern er-

forderlich – Schallschutzmaßnahmen zur Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse in 

Form von Vorschlägen für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan erarbeitet.  

 

Verkehrslärm 

An den Gebäudefassaden der geplanten Bebauung kommt es aufgrund der zentralen Lage in Hamburg 

zu Verkehrslärmbelastungen, die sich hauptsächlich aus dem südwestlichen Kreuzungsbereich, den 

direkt angrenzenden Erschließungsstraßen und den Schienenstrecken im Bereich des Bahnhofs 

Dammtor ergeben. 

 

Für die Beurteilung wird gemäß „Hamburger Leitfaden Lärm in der Bauleitplanung“ die Verkehrslärm-

schutzverordnung – 16. BImSchV herangezogen. Für Kerngebiete werden darin Immissionsgrenzwerte 

von 64 dB(A) am Tag und 54 dB(A) in der Nacht definiert. 

 

In dem Plangebiet sollen vorrangig Gebäude für gewerbliche Nutzungen entstehen. Gemäß „Hambur-

ger Leitfaden Lärm in der Bauleitplanung“ ist damit das ausschließliche Abstellen auf den Tagpegel 

vor dem Hintergrund der üblichen Arbeitszeiten gerechtfertigt. Es werden Beurteilungspegel von bis 

zu 64 dB(A) am Tag an den Gebäudefassaden der geplanten Bebauung erreicht. Der Immissionsgrenz-

wert der 16. BImSchV für Kerngebiete von 64 dB(A) am Tag wird im gesamten Plangebiet eingehalten. 

 

Für das Haus 5 in der Warburgstraße sind gemäß aktueller Planung Wohnnutzungen vorgesehen und 

in Haus 6 sollen Wohnnutzungen oder ein Beherbergungsgewerbe ermöglicht werden. Grundsätzlich 

sind in Kerngebieten gemäß § 7 BauNVO auch Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 

sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, sonstige Wohnungen nach Maßgabe von Festsetzungen 

des Bebauungsplans und ausnahmsweise auch Wohnungen die nicht unter die genannten fallen zuläs-

sig. Für diesen Fall ist das ausschließliche Abstellen auf den Tagpegel nicht ausreichend. Es werden 

Beurteilungspegel von bis zu 58 dB(A) in der Nacht an den Gebäudefassaden der geplanten Bebauung 

erreicht. Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV für Kerngebiete von 54 dB(A) in der Nacht wird an 

Haus 1 und 2 zum Teil überschritten. Die höchsten Lärmbelastungen ergeben sich an Gebäudefassaden 

zur Neue Rabenstraße. An den lärmabgewandten Gebäudefassaden innerhalb des Plangebiets werden 

deutlich geringere Beurteilungspegel erreicht. Lediglich an der Südfassade von Haus 1 werden Beur-

teilungspegel von 57 dB(A) in der Nacht erreicht und es kommt somit zu Überschreitungen des Grenz-

wertes in der Nacht. 

 

Die Grenzwerte von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht, die zur Beurteilung einer potenziellen 

Gesundheitsgefährdung bei einem dauerhaften Wohnaufenthalt herangezogen werden, werden im ge-

samten Plangebiet unterschritten. 

 

Aufgrund der nächtlichen Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV sind be-

sondere Regelungen für den Schutz möglicher Wohnungen erforderlich. Wohn- und insbesondere 

Schlafräume sind durch geeignete Grundrissgestaltung den weniger belasteten Gebäudeseiten zuzu-

ordnen. Zur Aufnahme in den Bebauungsplan wird folgende Formulierung empfohlen: 
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1. Für Gebäude im Kerngebiet, in denen an einer Gebäudeseite die Immissionsgrenzwerte der 16. 
BImSchV für Kerngebiete von 54 dB(A) nachts überschritten werden und die über eine lärmab-
gewandte Gebäudeseite verfügen, an denen die Immissionsgrenzwerte eingehalten werden, 
gilt: Durch die Anordnung der Baukörper oder durch geeignete Grundrissgestaltung sind die 
Wohn- und Schlafräume der lärmabgewandten Gebäudeseite zuzuordnen. Sofern eine Anord-
nung aller Wohn- und Schlafräume einer Wohnung an den lärmabgewandten Gebäudeseiten 
nicht möglich ist, sind vorrangig die Schlafräume den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzu-
ordnen. Für die Räume an den lärmzugewandten Gebäudeseiten muss ein ausreichender 
Schallschutz durch bauliche Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, Außenwänden und Dächern 
der Gebäude geschaffen werden. Wohn-/ Schlafräume in Ein-Zimmerwohnungen und Kinder-
zimmer sind wie Schlafräume zu beurteilen. 

 

An den Nachbargebäuden kommt es infolge der zusätzlichen Verkehrsbelastung und der im Vergleich 

zur Bestandsbebauung höheren Gebäude zu Erhöhungen der Verkehrslärmbelastung von bis zu 

1,2 dB(A) am Tag und 0,9 dB(A) in der Nacht. Eine Beurteilung dieser Pegelerhöhung kann in Anlehnung 

an die Prüfung auf wesentliche Änderungen gemäß der 16. BImSchV erfolgen. Durch die künftige Be-

bauung und den Zusatzverkehr durch das Bauvorhaben ergibt sich keine wesentliche Änderung im 

Sinne der 16. BImSchV. 

 

Gewerbelärm 

Im Vergleich zur aktuell vorhandenen Bebauung im Geltungsbereich des Bebauungsplans ändert sich 

die Schutzbedürftigkeit der geplanten Bebauung nicht. Dementsprechend sind durch Gewerbelärm, der 

von außerhalb auf das Plangebiet ggf. einwirkt, keine Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der 

TA Lärm für Kerngebiete von 60 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht zu erwarten. 

 

Auf Grundlage der aktuell vorliegenden Planung wurde die grundsätzliche Verträglichkeit der geplan-

ten Nutzung untersucht und geprüft, ob immissionsschutzrechtliche Konflikte in der Nachbarschaft zu 

erwarten sind. Nördlich und östlich grenzen Wohnbebauungen an das Plangebiet, die einem Allgemei-

nen Wohngebiet zuzuordnen sind. Südlich vom Plangebiet befinden sich Bürogebäude, die sich in einem 

Kerngebiet befinden. An allen repräsentativ untersuchten Immissionsorten werden die Immissions-

richtwerte der TA Lärm sowie das Spitzenpegelkriterium eingehalten. 
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 Anlagen 

  







Spalte Beschreibung

Fass untersuchte Gebäudefassade

Stock untersuchte Geschossebene

Lr, Nullfall Beurteilungspegel im Prognose-Nullfall

Lr, Planfall Beurteilungspegel im Prognose-Planfall

dLr, Nullfall - Planfall Erhöhung des Beurteilungspegels durch Umsetzung des Bauvorhabens

Wesentl. Wesentliche Änderung gemäß den Definitionen der 16. BImSchV

Quartier Neue Rabenstraße
Schallimissionstabelle: Beurteilungspegel außerhalb des

Plangebiets vor und nach Umsetzung des Bauvorhabens

Prüfung auf wesentliche Änderung, beurteilt gemäß 16. BImSchV

ANLAGE A.3
Seite 1 / 3

SoundPLAN 8.2



Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Nullfall - Planfall Wesentl. 

werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Änderung

 dB(A)  dB(A)  dB(A)  ja / nein

IP 1 - Alsterterrasse 2

N EG 60,8 52,1 61,4 52,6 0,6 0,5 nein

1.OG 60,5 51,9 61,1 52,3 0,6 0,4 nein 

2.OG 60,0 51,5 60,6 51,9 0,6 0,4 nein 

3.OG 59,6 51,1 60,1 51,5 0,5 0,4 nein 

4.OG 59,2 50,9 59,7 51,3 0,5 0,4 nein 

5.OG 59,0 50,8 59,5 51,3 0,5 0,5 nein

IP 2 - Alsterterrasse 5

O EG 59,3 50,5 60,1 51,1 0,8 0,6 nein

1.OG 59,1 50,3 59,9 50,9 0,8 0,6 nein 

2.OG 58,7 49,8 59,4 50,5 0,7 0,7 nein 

3.OG 58,1 49,4 58,9 50,0 0,8 0,6 nein 

4.OG 57,6 49,0 58,4 49,7 0,8 0,7 nein 

5.OG 57,5 49,0 58,2 49,7 0,7 0,7 nein

IP 3 - Alsterterrasse 10

SW EG 60,3 52,2 60,9 52,6 0,6 0,4 nein

1.OG 60,2 52,2 60,8 52,6 0,6 0,4 nein 

2.OG 60,0 52,1 60,6 52,5 0,6 0,4 nein 

3.OG 59,8 52,0 60,4 52,4 0,6 0,4 nein 

4.OG 59,7 52,1 60,2 52,4 0,5 0,3 nein 

5.OG 59,7 52,2 60,2 52,5 0,5 0,3 nein 

6.OG 59,8 52,5 60,2 52,7 0,4 0,2 nein

IP 4 - Neue Rabenstraße 25 / Alsterterrasse 1

N EG 60,5 51,8 61,0 52,2 0,5 0,4 nein

1.OG 60,5 51,9 61,0 52,2 0,5 0,3 nein 

2.OG 60,1 51,6 60,6 51,9 0,5 0,3 nein 

3.OG 59,7 51,3 60,1 51,5 0,4 0,2 nein 

4.OG 59,4 51,1 59,8 51,3 0,4 0,2 nein 

5.OG 59,2 50,9 59,6 51,2 0,4 0,3 nein 

6.OG 59,2 51,2 59,5 51,3 0,3 0,1 nein

IP 5 - Neue Rabenstraße 25

N EG 61,2 52,9 61,8 53,3 0,6 0,4 nein

1.OG 61,0 52,7 61,5 53,2 0,5 0,5 nein 

2.OG 60,6 52,5 61,1 52,9 0,5 0,4 nein 

3.OG 60,3 52,2 60,7 52,6 0,4 0,4 nein 

4.OG 59,9 52,0 60,4 52,5 0,5 0,5 nein 

5.OG 59,8 52,0 60,2 52,5 0,4 0,5 nein 

6.OG 59,9 52,3 60,2 52,7 0,3 0,4 nein

IP 6 - Warburgstraße 8

W EG 57,7 50,2 58,4 50,6 0,7 0,4 nein

1.OG 57,9 50,3 58,6 50,7 0,7 0,4 nein 

2.OG 58,0 50,4 58,6 50,8 0,6 0,4 nein 

3.OG 58,0 50,5 58,6 50,9 0,6 0,4 nein 

4.OG 58,1 50,7 58,7 51,0 0,6 0,3 nein

IP 7 - Warburgstraße 12

W EG 56,4 48,6 57,1 49,0 0,7 0,4 nein

1.OG 56,7 48,8 57,4 49,2 0,7 0,4 nein 

2.OG 56,8 48,9 57,5 49,3 0,7 0,4 nein 

3.OG 56,7 48,9 57,5 49,4 0,8 0,5 nein 

4.OG 56,7 49,1 57,5 49,5 0,8 0,4 nein 

5.OG 56,8 49,3 57,5 49,6 0,7 0,3 nein

Quartier Neue Rabenstraße
Schallimissionstabelle: Beurteilungspegel außerhalb des

Plangebiets vor und nach Umsetzung des Bauvorhabens

Prüfung auf wesentliche Änderung, beurteilt gemäß 16. BImSchV

ANLAGE A.3
Seite 2 / 3

SoundPLAN 8.2



Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Nullfall - Planfall Wesentl.

werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Änderung

   dB(A)    dB(A)    dB(A)    ja / nein

IP 8 - Warburgstraße 16

W EG 57,5 49,4 58,2 49,9 0,7 0,5 nein

1.OG 57,8 49,8 58,6 50,3 0,8 0,5 nein

2.OG 57,8 49,8 58,6 50,3 0,8 0,5 nein

3.OG 57,7 49,7 58,5 50,2 0,8 0,5 nein

4.OG 57,5 49,7 58,3 50,2 0,8 0,5 nein

5.OG 57,4 49,8 58,2 50,1 0,8 0,3 nein

IP 9 - Warburgstraße 22

W EG 61,1 52,7 62,2 53,5 1,1 0,8 nein

1.OG 61,0 52,6 62,1 53,4 1,1 0,8 nein

2.OG 60,4 52,1 61,6 52,9 1,2 0,8 nein

3.OG 59,9 51,6 61,0 52,4 1,1 0,8 nein

4.OG 59,4 51,3 60,4 51,9 1,0 0,6 nein

5.OG 59,0 51,0 60,0 51,6 1,0 0,6 nein

6.OG 58,8 51,0 59,6 51,3 0,8 0,3 nein

IP 10 - Warburgstraße 28

W EG 61,4 52,9 62,4 53,7 1,0 0,8 nein

1.OG 61,1 52,7 62,2 53,5 1,1 0,8 nein

2.OG 60,6 52,3 61,7 53,0 1,1 0,7 nein

3.OG 60,1 51,8 61,2 52,6 1,1 0,8 nein

4.OG 59,7 51,5 60,7 52,2 1,0 0,7 nein

5.OG 59,4 51,3 60,3 51,9 0,9 0,6 nein

IP 11 - Warburgstraße 30 b

W EG 60,6 52,1 61,8 53,0 1,2 0,9 nein

1.OG 60,6 52,1 61,8 53,0 1,2 0,9 nein

2.OG 60,2 51,8 61,4 52,7 1,2 0,9 nein

3.OG 59,8 51,4 61,0 52,3 1,2 0,9 nein

4.OG 59,4 51,1 60,5 51,9 1,1 0,8 nein

5.OG 59,1 51,0 60,2 51,7 1,1 0,7 nein

Quartier Neue Rabenstraße
Schallimissionstabelle: Beurteilungspegel außerhalb des

Plangebiets vor und nach Umsetzung des Bauvorhabens

Prüfung auf wesentliche Änderung, beurteilt gemäß 16. BImSchV

ANLAGE A.3
Seite 3 / 3

SoundPLAN 8.2








































